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TVöD  

§8.1 

BAT 
§ 15  Regelmäßige Arbeitszeit 
(6a)Der Angestellte ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der re-
gelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufzuhalten, um im Be-
darfsfalle die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Der Arbeitgeber darf Bereitschafts-
dienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

Zum Zwecke der Vergütungsabrechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließ-
lich der geleisteten Arbeit entsprechend dem Anteil der erfahrungsgemäß durchschnittlich 
anfallenden Zeit der Arbeitsleistung als Arbeitszeit gewertet und mit der Überstundenvergü-
tung (§ 35 Abs. 3 Unterabs. 2) vergütet. Die Bewertung darf 15 v.H., vom 8. Bereitschafts-
dienst im Kalendermonat an 25 v.H. nicht unterschreiten. 

Die danach errechnete Arbeitszeit kann statt dessen bis zum Ende des dritten Kalendermo-
nats auch durch entsprechende Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). 

Für den Freizeitausgleich ist eine angefangene halbe Stunde, die sich bei der Berechnung er-
geben hat, auf eine halbe Stunde aufzurunden. 

Für die Zeit des Freizeitausgleichs werden die Vergütung (§ 26) und die in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen fortgezahlt. 

 

 
TVöD-K 
§8.1  Bereitschaftsdienstentgelt  
(6) Anstelle der Auszahlung des Entgelts nach Absatz 4 für die nach den Absätzen 1 und 
3 gewertete Arbeitszeit kann diese bei Ärztinnen und Ärzten bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats auch durch entsprechende Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). Die 
Möglichkeit zum Freizeitausgleich nach Satz 1 umfasst auch die dem Zeitzuschlag nach Ab-
satz 5 1:1 entsprechende Arbeitszeit. Für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Entgelt 
(§ 15) und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen fortgezahlt. Nach Ablauf der drei Mo-
nate wird das Bereitschaftsdienstentgelt am Zahltag des folgenden Kalendermonats fällig. 
(7) An Beschäftigte, die nicht von Absatz 6 erfasst werden, wird das Bereitschaftsdienst-
entgelt gezahlt (§ 24 Abs. 1 Satz 3), es sei denn, dass 
 ein Freizeitausgleich zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforder-

lich ist oder  
 eine entsprechende Regelung in einer Betriebs- oder einvernehmlichen Dienstverein-

barung getroffen wird oder  
 die/der Beschäftigte dem Freizeitausgleich zustimmt. 
In diesem Fall gilt Absatz 6 entsprechend. 
(8) Das Bereitschaftsdienstentgelt nach den Absätzen 1, 3, 4 und 5 kann im Falle der 
Faktorisierung nach § 10 Abs. 3 in Freizeit abgegolten werden. Dabei entspricht eine Stunde 
Bereitschaftsdienst  
 a)  nach Absatz 1  
  aa)  in der Stufe I  37 Minuten, 
  bb) in der Stufe II 46 Minuten und 
  cc)  in der Stufe III 55 Minuten,  
 b)  nach Absatz 3  17,5 Minuten und  
 c)  bei Feiertagsarbeit nach Absatz 5  
  jeweils zuzüglich 15 Minuten. 
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TVöD  

§10 

TVöD-B 
§8.1  Bereitschaftsdienstentgelt  
(5) Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Falle der Faktorisierung nach § 10 Abs. 3 im 
Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden. 
 
TVöD 
§ 10  Arbeitszeitkonto 
(1) Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 
Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz Anwendung 
findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landesbezirklichen Tarifvertrag getrof-
fen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und der 
Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Abs. 6) oder 
eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.  
(2) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im gan-
zen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. Alle Beschäftigten 
der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto ein-gerichtet wird, werden von 
den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 
(3) Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2 fest-
gelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch Freizeit 
ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte Zuschlä-
ge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. Weitere Kontingente (z.B. Rufbereitschafts-
/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freige-
geben werden. Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-
/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das 
Arbeitszeitkonto gebucht werden. 


